Auszug aus den „Richtlinien der Städtischen Sportförderung“ der Stadt Erlangen vom 26.2.1998

15.
Ehrungen von Einzeisportlern und Mannschaften


Ehrungen von verdienten Sportfunktionären

15. 1   Allgemeines
1. Die Stadt Erlangen verleiht jährlich für hervorragende sportliche Leistungen die Erlanger Ehrenplakette in Gold, Silber, Bronze und die Ehrennadel (mit Urkunde). Darüberhinaus würdigt sie verdienstvolle Sportfunktionäre durch die Verleihung des  Ehrenbriefes.

2. Es werden Einzelsportler und Mannschaften geehrt.

15.2   Voraussetzungen

1.
Teilnahme an Meisterschaften in olympischen Disziplinen, die von einem dem Deutschen Sportbund (DSB) angeschlossenen Fachverband oder einer internationalen Dachorganisation der Sportverbände ausgeschrieben sein müssen. Bei hervorragenden sportlichen Leistungen in nichtolympischen Disziplinen oder Sportarten entscheidet über die Höhe der Auszeichnung eine vom Sportausschuß eingesetzte Jury unter Zugrundelegung entsprechender Kriterien. (Zu solchen Kriterien zählen z. B. Teilnehmerzahl, Art der Qualifikation, Leistungen im nationalen und internationalen Vergleich, Verbreitung der Sportart bzw. Disziplin, Amateurstatus o.ä.)

2. Als Meisterschaften gelten die Titelkämpfe der Schüler, Jugend, Aktiven und Senioren in der jeweils höchsten Klasse.

3. Der Sportler oder die Mannschaft muß bei der Meisterschaft als Mitglied eines Erlanger Vereins gestartet sein. Der Wohnort ist unerheblich.

4. Die zu ehrenden Sportler/innen sollen mindestens 13 Jahre alt sein.

15.3
 Auszeichnungen
1. Erlanger Sportplakette in Gold mit Jahreszahl 


Diese Plakette wird verliehen

· für das Erringen des 1. - 6. Platzes bei den Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften der Aktiven,

-
für das Erreichen von Olympia-, Welt- und Europarekorden der Aktiven,

-
an Sportler, die mit dem Silbernen Lorbeerblatt als Ehrenzeichen durch den Bundespräsidenten ausgezeichnet wurden; soweit der Sportler die Erlanger Sportplakette in Gold nicht schon erhalten hat,

-
für das 3malige Verleihen der „Plakette in Silber“.

Die Erlanger „Sportplakette in Gold“ kann mehrmals verliehen werden.

2. Erlanger Sportplakette in Silber mit Jahreszahl


Diese Plakette wird verliehen

· für das Erringen des 1., 2. oder 3. Platzes bei Deutschen Meisterschaften der Aktiven,

-
für das Erreichen von Deutschen Rekorden der Aktiven,

-
für die Teilnahme an Olympischen Spielen und die Mitwirkung in einer Nationalmannschaft der Aktiven,

-
für die Teilnahme an Welt- und Europameisterschaften der Aktiven, die durch eine nationale Qualifikation erreicht wurde,

· für die Erringung des 1.- 6. Platzes bei Welt- und Europameisterschaften der Schüler, Jugend und Junioren,

· für das 5malige Verleihen der „Sportplakette in Bronze“.

Die Erlanger „Sportplakette in Silber“ kann mehrmals verliehen werden.


3. Erlanger Sportplakette in Bronze mit Jahreszahl 

Diese Plakette wird verliehen

-
für die Erringung einer Süddeutschen oder Bayerischen Meisterschaft der Aktiven,

-
für das Erreichen von Landesrekorden der Aktiven,

-
für das Erreichen des 1. - 3. Platzes bei Deutschen Meister-schaften der Schüler-, Jugend- und Juniorenklassen,

-
für die Teilnahme an Welt- und Europameisterschaften der Schüler, Jugend und Junioren.

Die Erlanger „Sportplakette“in Bronze kann mehrmals verlie-hen werden.

4.
Ehrennadel mit Jahreszahl
Die Ehrennadel wird verliehen

-
für das Erringen eines 1. - 3. Platzes bei Deutschen Meisterschaften oder Bestenwettkämpfen der Altersklassen (Seniorenklassen);

-
für das Erreichen einer Süddeutschen oder Bayerischen Meisterschaft der Schüler-, Jugend- und Juniorenklasse,

-
für das Erreichen von Landesrekorden und Deutschen Rekorden in der Schüler-, Jugend- und Juniorenklasse,

-
für die Mitwirkung in der Nationalmannschaft der Schüler-, Jugend- und Juniorenklasse.

Die Erlanger „Ehrennadel“ kann mehrmals verliehen werden.

16.
Ehrenbrief der Stadt Erlangen
a)
Ehrenamtliche Sportfunktionäre, die in der Regel 25 Jahre Mitglied in einem Sportverein sind und wenigstens 20 Jahre an verantwortungsvoller Stelle für das Vereinsleben oder für den Sport besondere Verdienste erworben haben, können von der Stadt geehrt werden.


Sportfunktionäre können durch die Stadt auch dann ausgezeichnet werden, wenn sie 15 Jahre lang an verantwortungsvoller Stelle im Vereinsleben gestanden haben und gleichzeitig eine 10jährige ehrenamtliche Tätigkeit im Fachverband oder innerhalb einer Dachorganisation nachweisen können. Die Voraus-setzungen einer 25jährigen Mitgliedschaft in einem Sportverein muß hierbei nicht erfüllt werden. Das Ende der Tätigkeit darf nicht länger als 5 Jahre zurückliegen.

b) Es sollten nicht mehr als 4 Ehrenbriefe im Jahr vergeben werden.

c)
Über die Verleihung entscheidet der Ältestenrat.

E)
Inkrafttreten
Die Richtlinien treten mit Beschluß des Stadtrates Erlangen vom 26.02.1998 in Kraft und ersetzen die bisherigen Richtlinien.

Anmerkungen der Geschäftsstelle:


Das folgende Antragsformular ist vom jeweiligen Abteilungsleiter des TV1848 Erlangen vollständig auszufüllen und bis spätestens 01. Oktoberan die Geschäftsstelle des Vereines zu leiten:


per Post an:        TV1848 Erlangen,  Kosbacher Weg 75  91056 Erlangen         oder per Fax an:        09131/430957


oder per email an:      �HYPERLINK "mailto:tv48.kurse@t-online.de"��tv48.kurse@t-online.de�


Bitte nur Anträge stellen, die diesen Richtlinien in vollem Umfang entsprechen.


Nachweise über die erbrachten Leistungen sind dem Antrag beizufügen (siehe Antrag Seite 2 links unten).


Die Abgabefrist bei der Stadt Erlangen, Sportamt ist auf Montag, 6. Oktober 2008 festgelegt. Vorher müssen die Anträge noch von TV-Präsident Wolfgang Beck unterschrieben werden. Die Vereinsführung übernimmt keine Verantwortung für unvollständige oder nicht rechtzeitig zur Unterschrift vorliegende Anträge, die vom Sportamt nicht mehr anerkannt werden.


J.Bergner











